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§ 72 StVO 1960

StVO 1960 - Stral3enverkehrsordnung 1960

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Der Lenker eines Fuhrwerkes, das nicht durch eine Zugmaschine fortbewegt wird, darf keine Vorrichtungen zur
Abgabe von Schall- oder Blinkzeichen (§ 22) verwenden. Glocken und Schellen an Zugtieren und Schlitten werden
von diesem Verbot nicht beruhrt.

2. (2)Die Radfelgen eines Fuhrwerkes miissen so breit sein, daR sie die Fahrbahn auch bei voller Belastung des
Fuhrwerkes nicht mehr als unvermeidbar abnutzen.

3. (3)Fuhrwerke mussen mit sicher wirkenden Bremsvorrichtungen ausgestattet sein. Dies gilt nicht fur zweiradrige
Karren, fir Handwagen, Handkarren und Handschlitten. Beim Bremsen des Fuhrwerkes darf die Umdrehung der
Rader nicht ganzlich verhindert und durch die Betatigung der Hemmvorrichtungen von Schlitten die Fahrbahn
nicht beschadigt werden.

4. (4)Zur Verstarkung der Wirkung der Bremsvorrichtungen (Abs. 3) diirfen Radschuhe nur zur Abwendung einer
Gefahr und Ketten nur bei Glatteis oder verschneiter Fahrbahn verwendet werden. Die Glieder der Schneeketten
aus starrem Material ohne elastische Uberziige diirfen nicht langer als 3 cm und nicht héher als 2 cm sein. Sie
durfen weder scharfe Kanten, Ecken, ebene Flachen noch wulstartige Erhdhungen aufweisen und missen so am
Rad befestigt sein, daR eine Schlagwirkung auf die Fahrbahn moglichst vermieden wird.

5. (5)Radfelgen, Radreifen und Radschuhe, die wulstartige Erh6hungen, hervorstehende Nagel oder Schrauben
aufweisen oder sonst geeignet sind, die Fahrbahn zu beschadigen, durfen nicht verwendet werden. Durch das
Ziehen von Maschinen und Geraten darf die Fahrbahn nicht beschadigt werden.

In Kraft seit 01.10.1964 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/22
file:///

	§ 72 StVO 1960
	StVO 1960 - Straßenverkehrsordnung 1960


